
me Zukunft haben werden. Das ist für
mich sehr schwierig, da ich mit meinen
33 Jahren auch einen Kinderwunsch
habe, den ich nun gezwungenermaßen
erst einmal auf Eis legen muss.«

Seit Inkrafttreten der Änderungen im
Zuwanderungsgesetz am 28. August
2007 müssen sich Menschen aus Län-
dern außerhalb der Europäischen Union
auf einfache Art in Deutsch verständi-
gen können, wenn sie zu ihren Ehegat-
ten oder Verlobten nach Deutschland
nachziehen wollen (§ 30 Abs. 1 und 
§ 28 Abs. 1 Aufenthaltsgesetz). Diese
Regelung betrifft auch Ehegatten deut-
scher Staatsbürgerinnen und Staatsbür-
ger. Können sie sich nicht auf einfache
Art in Deutsch verständigen, so müssen
sie nach den Anweisungen aus dem
Bundesinnenministerium Deutschkurse
im Herkunftsland besuchen und beim
Goethe-Institut das Zertifikat Deutsch
der Stufe A 1 erwerben. Die Anweisun-
gen aus dem Bundesinnenministerium
und die Praxis der Behörden sind noch
restriktiver als es das Gesetz verlangt.

Viele Paare berichten, dass ein Antrag
ohne einen entsprechenden Nachweis
des Goethe-Instituts wegen Unvollstän-
digkeit nicht entgegengenommen wird.
D.h. sie erhalten oft nicht die Mög-
lichkeit, vorhandene Deutschkenntnis-

se unter Beweis zu stellen. Sie sind so-
mit gezwungen, erst Deutsch zu lernen,
sich einer Prüfung zu unterziehen und
dann den Antrag zu stellen. Damit wird
der Ehegattennachzug, der sowieso zeit-
intensiv ist, noch weiter hinausgezögert
und führt für die Paare zu einer noch
längeren Trennungszeit mit entspre-
chenden finanziellen und psychischen
Belastungen.

Ausgenommen von dieser Regelung
sind Menschen, die in ihrem Herkunfts-
land ein Hochschulstudium absolviert
haben oder auch jene, die zu EU-Bürge-
rinnen und -Bürgern nach Deutschland
nachziehen wollen. Ausnahmen be-
stehen auch beim Nachzug zu Staats-
bürgerinnen und Staatsbürgern aus be-
stimmten Ländern, u.a. USA, Kana-
da, Australien, Republik Korea, Japan
(vgl. § 41 Aufenthaltsverordnung) nach
Deutschland.

Diese Regelungen sind diskriminierend.
Sie erheben Hürden für Menschen 
aus bildungsfernen Familien und sehen
Ausnahmen für bestimmte Staatsbür-
gerinnen und Staatsbürger vor. Es wer-
den Grund- und Menschenrechte ver-
letzt, daher sind die Regelungen wieder
zurückzunehmen. Ohne Zweifel ist es
sinnvoll, dass bereits vor der Einreise
die Möglichkeit besteht, Deutsch zu

lernen. Dies darf jedoch nicht die zwin-
gende Voraussetzung für den Familien-
nachzug nach Deutschland sein. Ohne-
hin lernt man eine Fremdsprache besser
vor Ort. Eigens hierfür wurden Integra-
tionskurse eingerichtet. 

Was ist zu tun? Anhand von Fallbei-
spielen ist diese Forderung zu unter-
mauern. Bitte dokumentieren Sie Ihnen
bekannt gewordene Einzelfälle und
schicken Sie diese an uns. Gebündelt
sollen sie dem Gesetzgeber vorgelegt
werden.

Darüber hinaus unterstützen Sie bitte
Petitionen Einzelner an den Bundestag.
Helfen Sie mit bei Formulierungen und
sprechen Sie Abgeordnete vor Ort an.
Machen Sie öffentlich, welche negati-
ven Auswirkungen diese gesetzlichen
Änderungen auf Paare und Familien
haben.

■ Kontakt: Hiltrud Stöcker-Zafari
Verband binationaler Familien und Partner-
schaften, iaf e.V.
Ludolfusstr. 2-4, 60487 Frankfurt /M.
Tel.: 069 / 71 37 56-0 
info@verband-binationaler.de
www.verband-binationaler.de

Dr. Doris Dickel

■ Integration ist eine Schlüsselauf-
gabe unserer Zeit. Deshalb hat

die Bundesregierung Integration zu ei-
nem Schwerpunkt ihrer Arbeit ge-
macht. Heute leben in Deutschland
rund 15 Millionen Menschen mit Mi-
grationshintergrund. Dies ist fast ein
Fünftel der Bevölkerung. In vielen
deutschen Städten wird im Jahr 2010
die Hälfte der unter 40-Jährigen einen
Migrationshintergrund haben. Heute
schon stammt fast jedes dritte Kind un-
ter fünf Jahren aus einer Zuwanderer-
familie. Dieser Realität müssen sich
Politik und Gesellschaft stellen.

Auf Einladung der Bundeskanzlerin
fand deshalb am 14.7.2006 der 1. Na-
tionale Integrationsgipfel statt. Bereits
ein Jahr später, auf dem 2. Integrations-
gipfel am 12.7.2007, wurde der Natio-
nale Integrationsplan vorgestellt. Im
Mittelpunkt des von der Beauftragten
der Bundesregierung für Migration,
Flüchtlinge und Integration koordinier-
ten Prozesses steht die Integration der
hier lebenden Menschen aus Zuwan-
dererfamilien. Viele Migrantinnen und
Migranten haben ihren Platz in der Ge-
sellschaft gefunden und zur gesell-
schaftlichen und kulturellen Vielfalt
Deutschlands beigetragen. Dennnoch
besteht gerade in Teilen der zweiten
und dritten Generation z.T. erheblicher
nachzuholender Integrationsbedarf.

Mit dem Nationalen Integrationsplan
soll die Zusammenarbeit aller staat-
lichen Ebenen im Dialog mit Migran-
tengruppen, Wirtschaft und Gewerk-
schaften, Kirchen, Religionsgemein-
schaften und Wohlfahrtsverbänden,
Vertretern von Wissenschaft, Kultur
und Medien sowie Sportverbänden
Schritt für Schritt verbessert werden.
Von Oktober 2006 bis Ende März 2007
erarbeiteten über 360 Personen in zehn
Arbeitsgruppen Berichte zu den The-
menfeldern Integration in Bildung,
Ausbildung und Arbeitsmarkt, Integra-
tionskurse, Erwerb deutscher Sprach-
kenntnisse über alle Bildungs- und Al-
tersstufen hinweg, Lebenssituation von
Frauen und Mädchen verbessern, Inte-
gration vor Ort, Integration in der Bür-

15

EIN FAHRPLAN FÜR INTEGRATION:
DER NATIONALE INTEGRATIONSPLAN



gergesellschaft (Kultur, Medien, Sport,
bürgerschaftliches Engagement und
Wissenschaft). Die Bundesregierung,
die Länder und die kommunalen Spit-
zenverbände trugen mit eigenen Be-
schlüssen zum Nationalen Integrati-
onsplan bei.

Entstanden ist ein »Fahrplan« mit ca.
400 Selbstverpflichtungen für die Inte-
grationspolitik in den kommenden Jah-
ren. Sein Ziel ist die gleichberechtigte
gesellschaftliche Teilhabe der hier le-
benden Migrantinnen und Migranten.

Die Zukunft unseres Landes hängt we-
sentlich vom Bildungsstand und der
Qualifikation aller hier lebenden Men-
schen ab. Wir dürfen auf kein Talent
verzichten. Gerade im Bildungs- und
Ausbildungsbereich stehen wir aber
weiterhin vor großen Problemen: Die
Schulbildung von ausländischen Ju-
gendlichen ist deutlich schlechter als
die der deutschen Jugendlichen. Wäh-
rend rund 70 % der deutschen Schul-
entlassenen einen mittleren oder höhe-
ren Abschluss erzielen, gilt dies nur für
gut 40 % der ausländischen Jugendli-
chen. Nicht einmal jeder Vierte macht
eine Ausbildung, die Ausbildungsquote
sinkt seit 1994. 

Es liegt im elementaren gesellschaft-
lichen und wirtschaftlichen Interesse
Deutschlands, es liegt aber auch im
Interesse der Jugendlichen selbst, dass

dieser gefährliche Trend gestoppt wird.
Berufsausbildung ist die Ausgangsbasis
für qualifizierte Beschäftigung, für be-
ruflichen Aufstieg und somit auch für
die gesellschaftliche Integration. Hier-
zu formuliert der Integrationsplan ein
ganzes Bündel von staatlichen und ge-
sellschaftlichen Maßnahmen. Beispiele
sind: 

■ der Ausbau von Ganztagsschulen
mit dem Ziel, die Zahl der Schulab-
brecher mit Zuwanderungshinter-
grund zu reduzieren, 

■ die Öffnung der Ausbildungsbetrie-
be für Menschen mit Migrationshin-
tergrund mit dem Ziel, den Nega-
tivtrend bei der Ausbildungsbeteili-
gung zu stoppen,

■ die Erhöhung der Ausbildungsbereit-
schaft bei ausländischen Betriebs-
inhabern mit der Zusage, bis 2010
zehntausend neue Ausbildungsplät-
ze zu schaffen, 

■ die Kampagne »Vielfalt als Chan-
ce« und die Unternehmensinitiative
»Charta der Vielfalt«, 

■ das bundesweite Netzwerk »Bil-
dungs- und Ausbildungspaten für
Migrantinnen und Migranten«, das
Sprachlern- und Lesepaten sowie in-
dividuelle Bildungsbegleitung und 
-beratung vermitteln und Betriebs-

inhaber mit Migrationshintergrund
beim erstmaligen Einstieg in die dua-
le Berufsausbildung unterstützen soll.

Wirtschaft und Politik müssen sich jetzt
darauf konzentrieren, sichtbare Ergeb-
nisse zu erreichen. Wenn wir es z.B.
gemeinsam schaffen, im Herbst 2008
rund 15.000 mehr ausländische Jugend-
liche auszubilden, sind wir ein gutes
Stück voran gekommen. 

Bis Ende 2008 wird die Bundesregie-
rung mit den am Nationalen Integra-
tionsplan Beteiligten eine Zwischenbi-
lanz zu seiner Umsetzung ziehen. Dann
brauchen wir solche und andere sicht-
bare Ergebnisse. Dann müssen wir auf
dem Weg zu mehr Integration ein sicht-
bares Stück vorangekommen sein.

■ Kontakt: Die Beauftragte der Bundes-
regierung für Migration, Flüchtlinge und 
Integration
Postfach, 11012 Berlin 
Tel.: 01 888 / 400-1616 
internetpost@integrationsbeauftragte.de
www.integrationsbeauftragte.de
Dr. Doris Dickel ist Mitglied im Ökumenischen
Vorbereitungsausschuss.
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